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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Ankoppeln eines Nebenabtriebes (4) eines Kraftfahr-
zeuggetriebes (1), bei dem nach einer Anforderung zum An-
koppeln des Nebenabtriebes (4) für das Ankoppeln des Ne-
benabtriebes (4) erforderliche Bedingungen überprüft wer-
den und bei Vorliegen dieser Bedingungen eine Aktuatorik
zum Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) angesteuert wird.
Falls nach der Anforderung zum Ankoppeln des Nebenab-
triebes (4) die für das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4)
erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt sind, steuert eine
Steuerungseinrichtung Antriebsstrangkomponenten an, um
die für das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) erforderlichen
Bedingungen zu erfüllen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
koppeln eines Nebenabtriebes eines Kraftfahrzeug-
getriebes gemäß der im Oberbegriff des Anspruchs
1 näher definierten Art. Des Weiteren betrifft die
Erfindung eine Steuerungseinrichtung, welches zur
Durchführung des Verfahrens ausgebildet ist sowie
ein entsprechendes Computerprogrammprodukt.

[0002] Insbesondere Getriebe von Nutzfahrzeugen
verfügen häufig über Nebenabtriebe, über welche Zu-
satzaggregate des jeweiligen Nutzfahrzeuges an ei-
nem Nebenausgang des jeweiligen Getriebes zuge-
schaltet und betrieben werden können. Dabei wird
bei Betrieb dieser Zusatzaggregate ein entsprechen-
des Antriebsmoment über den jeweiligen Nebenab-
trieb abgegriffen. Um ein bedarfsgerechtes An- und
Abkoppeln des Nebenabtriebes vornehmen zu kön-
nen, ist dem Nebenabtrieb üblicherweise ein Schalt-
element zugeordnet, wobei derartige Schaltelemen-
te zumeist als formschlüssige Schaltelemente, bei-
spielsweise als Klauenkupplungen, ausgeführt wer-
den.

[0003] Neben stationären Nebenabtrieben, über
welche ein Betrieb eines jeweiligen Zusatzaggre-
gats nur bei stehendem Fahrzeug dargestellt wer-
den kann, sind Kraftfahrzeuggetriebe von Nutzfahr-
zeugen häufig auch mit instationären Nebenabtrie-
ben ausgestattet, über welche jeweils ein entspre-
chendes Zusatzaggregat auch während einer Fahrt
des Kraftfahrzeuges betreibbar ist. Da Zusatzaggre-
gate zumeist allerdings nur einen begrenzten, zuläs-
sigen Betriebsbereich aufweisen, wird eine Zuschal-
tung eines instationären Nebenabtriebes nur in be-
stimmten Übersetzungsstufen des Getriebes zuge-
lassen.

[0004] Aus der DE 10 2008 040 757 A1 geht ein
Verfahren zum Ankoppeln eines Nebenabtriebes ei-
nes Getriebes hervor, wobei im Zuge des Ankoppelns
ein formschlüssiges Schaltelement des Nebenabtrie-
bes zum Schließen angesteuert wird, wenn sämtli-
che für das Ankoppeln des Nebenabtriebes erforder-
liche Bedingungen erfüllt sind. Falls die Bedingungen
nicht erfüllt sind, beginnt das Verfahren von neuem
oder kehrt zu einem der vorherigen Verfahrensschrit-
te zurück. Der Fahrzeugführer muss dabei die für das
Ankoppeln des Nebenabtriebes erforderlichen Bedin-
gungen selbst herstellen, was einerseits als aufwän-
dig und andererseits als störend empfunden werden
kann, wenn der Fahrzeugführer Einzelschritte wie-
derholen muss, falls zum Zeitpunkt der Anforderung
zum Ankoppeln des Nebenabtriebs die erforderlichen
Bedingungen nicht erfüllt waren.

[0005] Ausgehend von dem vorstehend beschriebe-
nen Stand der Technik ist es nun die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Verfahren zum Ankoppeln

eines Nebenabtriebes eines Kraftfahrzeuggetriebes
zu schaffen, durch welches ein Ankoppeln eines Ne-
benabtriebes vereinfacht und beschleunigt wird. Zu-
dem sollen eine entsprechende Steuerungseinrich-
tung, welche zur Durchführung des Verfahrens aus-
gebildet ist und ein Computerprogrammprodukt zur
Durchführung des Verfahrens angegeben werden.

[0006] Aus verfahrenstechnischer Sicht erfolgt eine
Lösung dieser Aufgabe ausgehend vom Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 in Verbindung mit dessen
kennzeichnenden Merkmalen. Eine Steuerungsein-
richtung zum Ankoppeln eines Nebenabtriebes eines
Kraftfahrzeuggetriebes ist zudem Gegenstand von
Anspruch 10. Hinsichtlich eines Computerprogramm-
produkts wird auf den Patentanspruch 12 verwiesen.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der
Unteransprüche sowie der nachfolgenden Beschrei-
bung.

[0007] Es wird ein Verfahren zum Ankoppeln eines
Nebenabtriebes eines Kraftfahrzeuggetriebes wäh-
rend eines Fahrzeugstillstands vorgeschlagen, bei
welchem nach einer Anforderung zum Ankoppeln des
Nebenabtriebes für das Ankoppeln des Nebenab-
triebes erforderliche Bedingungen überprüft werden.
Liegen diese Bedingungen vor, dann wird eine Ak-
tuatorik zum Ankoppeln des Nebenabtriebes ange-
steuert. Durch die Aktuatorik zum Ankoppeln des Ne-
benabtriebes wird vorzugsweise ein formschlüssiges
Schaltelement betätigt, welches beispielsweise als
Klauenkupplung oder als Sperrsynchronisation aus-
gebildet sein kann und in betätigtem Zustand den Ne-
benabtrieb mit dem Kraftfahrzeuggetriebe, insbeson-
dere mit einer Getriebewelle des Kraftfahrzeugge-
triebes verbindet. Das Kraftfahrzeuggetriebe ist da-
bei Teil eines Antriebsstranges des Kraftfahrzeuges,
wobei über den Nebenabtrieb ein Zusatzaggregat,
wie beispielsweise eine Müllpresse, ein Mähbalken,
ein Kompressor, eine Drehleiter oder Ähnliches, wäh-
rend der Fahrt oder während eines Fahrzeugstill-
stands des Kraftfahrzeuges betreibbar ist. Der Ne-
benabtrieb kann als instationärer oder als stationärer
Nebenabtrieb ausgebildet sein.

[0008] Bei dem Kraftfahrzeuggetriebe handelt es
sich bevorzugt um ein automatisches bzw. automa-
tisiertes Getriebe, welches beispielsweise als au-
tomatisiertes Stufenschaltgetriebe, als Automatikge-
triebe, als Doppelkupplungsgetriebe, als stufenloses,
leistungsverzweigtes Getriebe, etc. ausgeführt sein
kann. Hierbei kann sich das Kraftfahrzeuggetriebe
auch aus mehreren Getriebegruppen zusammenset-
zen, indem einer Hauptgruppe eine Splitgruppe vor-
oder nachgeschaltet und/oder eine Bereichsgruppe
nachgeschaltet ist. Bei dem Kraftfahrzeug, bei wel-
chem ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeuggetriebe
zur Anwendung kommt, handelt es sich bevorzugt
um ein Nutzfahrzeug, wie einen Lastkraftwagen oder
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auch ein kommunales oder landwirtschaftliches Nutz-
fahrzeug, beispielsweise einen Traktor.

[0009] Die Erfindung umfasst nun die technische
Lehre, dass dann, wenn nach der Anforderung zum
Ankoppeln des Nebenabtriebes die für das Ankop-
peln des Nebenabtriebes erforderlichen Bedingun-
gen nicht erfüllt sind, mittels einer Steuerungseinrich-
tung Antriebsstrangkomponenten angesteuert wer-
den, um die für das Ankoppeln des Nebenabtriebes
erforderlichen Bedingungen zu erfüllen.

[0010] Dadurch, dass die Steuerungseinrichtung
selbst für das Erfüllen der Bedingungen für das An-
koppeln des Nebenabtriebs sorgt, kann der Fahr-
zeugführer entlastet werden und ein Ankoppeln ei-
nes Nebenabtriebes ist einfach und schnell durch-
führbar. Im Falle der DE 10 2008 040 757 A1 kann ein
Ankoppeln eines Nebenabtriebes hingegen nur erfol-
gen, wenn der Fahrzeugführer selbst die Bedingun-
gen für das Ankoppeln des Nebenabtriebs herstellt.

[0011] Als eine Bedingung für das Ankoppeln des
Nebenabtriebes wird überprüft, ob sich das Fahrzeug
im Stillstand befindet. Wird bei dieser Überprüfung
festgestellt, dass sich das Fahrzeug in Fahrt befin-
det, dann wird durch die Steuerungseinrichtung ei-
ne Bremseinrichtung des Fahrzeugs bzw. des Kraft-
fahrzeuggetriebes angesteuert, um das Fahrzeug in
den Stillstand zu bringen. Die Steuerungseinrich-
tung kann beispielsweise eine Betriebsbremse des
Kraftfahrzeuges oder bei eingelegtem Gang im Kraft-
fahrzeuggetriebe eine Getriebebremse des Kraftfahr-
zeuggetriebes ansteuern, bis ein Fahrzeugstillstand
erreicht ist.

[0012] Der Fahrzeugstillstand kann beispielsweise
mittels Radrehzahlsensoren oder mittels eines an
der Ausgangswelle des Kraftfahrzeuggetriebes ange-
ordneten Drehzahlsensors festgestellt werden. Un-
ter Fahrzeugstillstand soll hier nicht nur ein tatsächli-
cher Stillstand des Kraftfahrzeuges verstanden wer-
den, sondern auch ein Zustand, in dem sich das Kraft-
fahrzeug mit einer Geschwindigkeit bewegt, welche
eine für das Ankoppeln eines stationären Nebenab-
triebs vorgebbare Grenzgeschwindigkeit nicht über-
schreitet. In diesem Zustand befindet sich das Fahr-
zeug somit annähernd im Stillstand.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der automatische Bremsein-
griff durch die Steuerungseinrichtung nur ausgeführt
wird, wenn eine aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit
unterhalb einer vorgebbaren Grenzgeschwindigkeit
liegt. Somit wird der automatische Bremseingriff nur
innerhalb eines vorbestimmbaren Geschwindigkeits-
bereichs zugelassen, vorzugsweise nur bei geringe-
ren Fahrzeuggeschwindigkeiten. Liegt hingegen eine
Anforderung zum Ankoppeln des Nebenabtriebes bei
einer Fahrzeuggeschwindigkeit oberhalb der vorgeb-

baren Grenzgeschwindigkeit vor, dann unterlässt die
Steuerungseinrichtung die Ansteuerung der Brems-
einrichtung und der für das Ankoppeln des Neben-
abtriebes erforderliche Fahrzeugstillstand wird nicht
durch die Steuerungseinrichtung herbeigeführt. Da-
durch kann eine übermäßige Belastung der Brems-
einrichtung verhindert werden.

[0014] Als weitere Bedingung für das Ankoppeln des
Nebenabtriebes wird geprüft, ob sich das Kraftfahr-
zeuggetriebe in einer Neutralposition befindet. Falls
sich das Kraftfahrzeuggetriebe nicht in einer Neu-
tralposition befindet, in dem Kraftfahrzeuggetriebe al-
so aktuell ein Gang eingelegt ist, dann wird durch
die Steuerungseinrichtung eine Aktuatorik des Kraft-
fahrzeuggetriebes angesteuert, um den aktuell ein-
gelegten Gang auszulegen. Ob sich das Kraftfahr-
zeug in der Neutralposition befindet bzw. ob der ak-
tuelle Gang erfolgreich ausgelegt wurde, kann bei-
spielsweise über eine Positions- bzw. Wegsensorik
an einer Schaltaktuatorik erfasst werden.

[0015] Zusätzlich wird für das Ankoppeln des Ne-
benabtriebs als Bedingung überprüft, ob eine zwi-
schen einer Antriebsmaschine und dem Kraftfahr-
zeuggetriebe angeordnete Kupplung geöffnet ist.
Falls sich die Kupplung nicht in einem geöffneten Zu-
stand sondern in einem geschlossen Zustand befin-
det, dann wird durch die Steuerungseinrichtung ei-
ne Aktuatorik zur Betätigung der Kupplung angesteu-
ert, um die Kupplung in den geöffneten Zustand zu
überführen. Auch die Position der Kupplung kann bei-
spielsweise über eine Positions- bzw. Wegsensorik
ermittelt werden.

[0016] Somit werden gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dann, wenn nach einer Anforderung zum An-
koppeln des Nebenabtriebes durch den Fahrzeug-
führer für das Ankoppeln des Nebenabtriebes er-
forderliche Bedingungen nicht erfüllt sind, von der
Steuerungseinrichtung Antriebsstrangkomponenten
angesteuert, um die für das Ankoppeln des Ne-
benabtriebes erforderlichen Bedingungen zu erfüllen.
Dadurch kann ein Ankoppeln eines Nebenabtriebes
auch dann schnell und zuverlässig vollzogen werden,
wenn bei einer Anforderung zum Ankoppeln des Ne-
benabtriebes durch den Fahrzeugführer die für das
Ankoppeln des Nebenabtriebes erforderlichen Bedin-
gungen noch nicht erfüllt sind.

[0017] Sind die für das Ankoppeln des Nebenabtrie-
bes erforderlichen Bedingungen erfüllt, dann steu-
ert die Steuerungseinrichtung eine Aktuatorik zur An-
koppelung des Nebenabriebes an. Vorteilhafterwei-
se wird hierbei das Ankoppeln des Nebenabtriebes
überwacht und für den Fall, dass der Nebenabtrieb
trotz angesteuerter Aktuatorik nicht eingelegt wird,
wird das Ankoppeln des Nebenabtriebes durch dem
Fachmann aus dem Stand der Technik hinlänglich
bekannte Verfahren unterstützt. Der Nebenabtrieb
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kann beispielsweise als angekoppelt erkannt werden,
wenn über eine Positions- bzw. Wegsensorik erfasst
wird, dass die Aktuatorik zum Ankoppeln des Ne-
benabtriebes einen vorbestimmten Weg zurückge-
legt bzw. eine bestimmte Position erreicht hat.

[0018] Wird der Nebenabtrieb als angekoppelt bzw.
eingelegt erkannt, wird durch die Steuerungseinrich-
tung überprüft, ob es sich bei dem angekoppelten Ne-
benabtrieb um einen stationären oder einen instatio-
nären Nebenabtrieb handelt.

[0019] Wurde durch die Steuerungseinrichtung er-
kannt, dass es sich bei dem angekoppelten Neben-
abtrieb um einen stationären Nebenabtrieb handelt,
so wird durch die Steuerungseinrichtung eine Brems-
einrichtung des Kraftfahrzeugs, beispielsweise eine
Feststellbremse aktiviert, wenn dies für den Betrieb
des Nebenabtriebes vorgesehen ist. Außerdem wird
ein Einlegen eines Anfahrganges gesperrt, das Kraft-
fahrzeuggetriebe wird also in der Neutralposition ge-
halten. Bei aktivierter Feststellbremse und einge-
stellter Neutralposition wird schließlich die zwischen
der Antriebsmaschine und dem Kraftfahrzeuggetrie-
be angeordnete Kupplung geschlossen und das Mo-
tormoment bzw. die Motordrehzahl der Antriebsma-
schine wird auf ein für den Betrieb des Nebenabtriebs
erforderliches Niveau eingestellt.

[0020] Wurde durch die Steuerungseinrichtung hin-
gegen erkannt, dass es sich bei dem angekoppel-
ten Nebenabtrieb um einen instationären Nebenab-
trieb handelt, so wird durch die Steuerungseinrich-
tung in dem Kraftfahrzeuggetriebe ein für den Be-
trieb des Nebenabtriebes zulässiger Anfahrgang ein-
gelegt. Bei der Auswahl des zulässigen Anfahrgan-
ges wird vorzugsweise berücksichtigt, dass dieser zu
der letzten vom Fahrzeugführer angeforderten Fahrt-
richtung passt. Falls der Fahrzeugführer während des
Ankoppelns des Nebenabtriebes beispielsweise mit-
tels eines Fahrschalters eine neue Fahrtrichtung an-
fordert, dann wird ein zu dieser neuen Fahrtrichtung
passender und für den Betrieb des Nebenabtriebs zu-
lässiger Gang eingelegt. Bei dem zu der Fahreranfor-
derung passenden und für den Betrieb des Nebenab-
triebs zulässigen Gang kann es sich somit sowohl um
einen Vorwärts- als auch um einen Rückwärtsgang
des Kraftfahrzeuggetriebes handeln. Auch bei einem
angekoppelten instationären Nebenabtrieb kann der
Fahrzeugführer eine Neutralposition des Kraftfahr-
zeuggetriebes anfordern, wobei dann das Kraftfahr-
zeuggetriebe wie bei einem stationären Nebenab-
trieb in der Neutralposition gehalten wird. Bei ein-
gelegtem Anfahrgang bzw. bei eingestellter Neutral-
position des Kraftfahrzeuggetriebes wird schließlich
die zwischen der Antriebsmaschine und dem Kraft-
fahrzeuggetriebe angeordnete Kupplung geschlos-
sen und das Motormoment bzw. die Motordrehzahl
der Antriebsmaschine wird auf ein für den Betrieb des
Antriebstranges erforderliches Niveau eingestellt.

[0021] Grundsätzlich wäre ein Ankoppeln eines in-
stationären Nebenabtriebes auch möglich, wenn sich
das Kraftfahrzeug in Fahrt befindet. Dies würde je-
doch während des Ankoppelns des Nebenabtriebes
eine zeitweise Neutralphase im Kraftfahrzeuggetrie-
be erfordern, in welcher eine Zug- bzw. Bremskraft
der Antriebsmaschine nicht zur Verfügung steht. Ge-
mäß der vorliegenden Erfindung werden daher so-
wohl stationäre als auch instationäre Nebenabtriebe
angekoppelt, während sich das Fahrzeug zumindest
annähernd im Stillstand befindet.

[0022] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Steue-
rungseinrichtung, welche zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist. Die
Steuerungseinrichtung umfasst Mittel, die der Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens dienen.
Bei diesen Mitteln handelt es sich um hardwaresei-
tige Mittel und um softwareseitige Mittel. Bei den
hardwareseitigen Mitteln handelt es sich um Daten-
schnittstellen, um mit den an der Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens beteiligten Baugrup-
pen des Antriebsstranges Daten auszutauschen. So
empfängt die Steuerungseinrichtung zum Beispiel Si-
gnale von Drehzahlsensoren, welche eine Getriebe-
abtriebsdrehzahl bzw. eine Raddrehzahl erfassen so-
wie Signale einer Positionssensorik, mit welcher ein
zurückgelegter Weg bzw. eine Position eines Schalt-
gliedes des Kraftfahrzeuggetriebes bzw. der Kupp-
lung erfasst wird. Bei den hardwareseitigen Mitteln
der Steuerungseinrichtung handelt es sich ferner um
einen Prozessor zur Datenverarbeitung und ggf. um
einen Speicher zur Datenspeicherung. Bei den soft-
wareseitigen Mitteln handelt es sich um Programm-
bausteine zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0023] So umfasst die Steuerungseinrichtung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
zumindest eine Empfangsschnittstelle, die ausgebil-
det ist, zumindest ein Signal, welches eine Anfor-
derung zum Ankoppeln eines Nebenabtriebes an-
zeigt, ein Signal, welches einen Fahrzeugstillstand
anzeigt, ein Signal, welches eine Neutralposition des
Kraftfahrzeuggetriebes anzeigt, ein Signal, welches
die Position der zwischen der Antriebsmaschine und
dem Kraftfahrzeuggetriebe angeordneten Kupplung
anzeigt und ein Signal, welches die Position ei-
nes Schaltelements des Nebenabtriebes anzeigt, zu
empfangen. Die Steuerungseinrichtung weist zudem
eine Auswerteeinheit auf, um die empfangenen Ein-
gangssignale bzw. die Information der empfangenen
Eingangssingale auszuwerten. Anhand von empfan-
genen Eingangssignalen bzw. der Informationen von
empfangenen Eingangssignalen bestimmt die Steue-
rungseinrichtung, ob die erforderlichen Bedingungen
für das Ankoppeln des Nebenabtriebes erfüllt sind.
Sind die Bedingungen für das Ankoppeln des Ne-
benabtriebes erfüllt, dann gibt die Steuerungseinrich-
tung über eine Sendeschnittstelle ein entsprechen-
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des Steuersignal zum Ankoppeln des Nebenabtrie-
bes aus. Sind die Bedingungen hingegen nicht er-
füllt, dann gibt die Steuerungseinrichtung über die
Sendeschnittstelle entsprechende Steuersignale zur
Ansteuerung entsprechender Antriebsstrangkompo-
nenten aus, um die für das Ankoppeln des Nebenab-
triebes erforderlichen Bedingungen herzustellen. Die
Steuerungseinrichtung kann beispielsweise als zen-
trales Steuergerät oder als Getriebesteuergerät aus-
gebildet sein.

[0024] Die zuvor genannten Signale sind als nur bei-
spielhaft anzusehen und sollen die Erfindung nicht
beschränken. Die erfassten Eingangssignale und
die ausgegebenen Steuersignale können über einen
Fahrzeugbus, beispielsweise über einen CAN-Bus
übertragen werden.

[0025] Die erfindungsgemäße Lösung lässt sich
auch als Computerprogrammprodukt verkörpern,
welches wenn es auf einem Prozessor einer Steue-
rungseinrichtung läuft, den Prozessor softwaremäßig
anleitet, die zugeordneten erfindungsgegenständli-
chen Verfahrensschritte durchzuführen. In diesem
Zusammenhang gehört auch ein computerlesbares
Medium zum Gegenstand der Erfindung, auf dem
ein vorstehend beschriebenes Computerprogramm-
produkt abrufbar gespeichert ist.

[0026] Die Erfindung ist nicht auf die angegebene
Kombination der Merkmale der nebengeordneten An-
sprüche oder der hiervon abhängigen Ansprüche be-
schränkt. Es ergeben sich darüber hinaus Möglich-
keiten, einzelne Merkmale, auch soweit sie aus den
Ansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsformen oder unmittelbar aus den Zeich-
nungen hervorgehen, miteinander zu kombinieren.
Die Bezugnahme der Ansprüche auf die Zeichnun-
gen durch Verwendung von Bezugszeichen soll den
Schutzumfang der Ansprüche nicht beschränken.

[0027] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung,
die nachfolgend erläutert werden, sind in den Zeich-
nungen dargestellt. Es zeigt:

[0028] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Teils
eines erfindungsgemäßen Antriebsstranges mit ei-
nem Kraftfahrzeuggetriebe in Gruppenbauweise; und

[0029] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Ankoppeln eines Neben-
abtriebes des Kraftfahrzeuggetriebes aus Fig. 1.

[0030] Aus Fig. 1 geht eine schematische Ansicht
eines Teils eines Antriebsstranges eines Nutzfahr-
zeuges entsprechend einer Ausführungsform der Er-
findung hervor. In diesem Antriebsstrang kann ei-
ne Antriebsmaschine AM, beispielsweise in Form
einer Brennkraftmaschine, abtriebsseitig über eine
zwischenliegende Trennkupplung TK mit einer An-

triebsseite AN eines Kraftfahrzeuggetriebes 1 ver-
bunden werden. Das Kraftfahrzeuggetriebe 1 ist ge-
mäß Fig. 1 als automatisiertes Schaltgetriebe in
Gruppenbauweise ausgeführt und setzt sich aus ei-
ner unsynchronisierten Hauptgruppe HG, einer der
Hauptgruppe HG vorgeschalteten, synchronisierten
Splitgruppe SG und einer der Hauptgruppe HG nach-
geschalteten, synchronisierten Bereichsgruppe BG
zusammen. Die Bereichsgruppe BG ist dabei in Pla-
netenbauweise ausgeführt, während die Splitgruppe
SG und die Hauptgruppe HG durch einzelne Stirnrad-
stufen gebildet sind, welche im Falle der Hauptgruppe
HG über unsynchronisierte Klauenkupplungen, sowie
im Falle der Splitgruppe SG über Sperrsynchronisa-
tionen jeweils in einen Kraftfluss eingebunden wer-
den können und hierdurch unterschiedliche Gänge
des Kraftfahrzeuggetriebes 1 definieren. In der Fol-
ge kann eine Antriebsbewegung der Antriebsmaschi-
ne AM bei geschlossener Trennkupplung TK über die
Splitgruppe SG, die Hauptgruppe HG und die Be-
reichsgruppe BG entsprechend auf eine Abtriebssei-
te AB des Kraftfahrzeuggetriebes 1 übersetzt wer-
den, an welcher nachfolgende, dem Fachmann hin-
länglich bekannte Komponenten des Antriebsstran-
ges des Nutzfahrzeuges angebunden sind.

[0031] Wie zudem aus Fig. 1 zu erkennen ist, ver-
fügen die Splitgruppe SG und die Hauptgruppe HG
über ein gemeinsames Vorgelege 2, wobei an ei-
nem Ende einer Vorgelegewelle VW dieses Vorgele-
ges 2 ein formschlüssiges Schaltelement 3 zur Anbin-
dung eines kupplungsabhängigen Nebenabtriebes 4
vorgesehen ist, über welchen ein Zusatzaggregat 5
angetrieben werden kann. Das Schaltelement 3 ist
vorliegend als Klauenkupplung ausgeführt, welche
in einem geschlossenen Zustand einen Antrieb des
Zusatzaggregates 5 drehfest mit der Vorgelegewel-
le VW koppelt. Eine Ansteuerung des formschlüs-
sigen Schaltelements 3 zum Öffnen und auch zum
Schließen des Schaltelements 3 wird dabei über ei-
ne – vorliegend nicht weiter dargestellte – Steue-
rungseinrichtung des Kraftfahrzeuggetriebes 1 gere-
gelt. Die Steuerungseinrichtung kann beispielsweise
als Getriebesteuergerät ausgebildet sein, welche un-
ter anderem auch Gangwechsel des automatisierten
Schaltgetriebes steuert und im Zuge dessen, sowie
bei Anfahrvorgängen des Nutzfahrzeuges anleitend
auf ein – ebenfalls nicht weiter dargestelltes – Motor-
steuergerät der Antriebsmaschine AM, sowie auf die
Trennkupplung TK zugreifen kann. Bei Ausbildung
der Steuerungseinrichtung als Getriebesteuergerät,
ist dieses weiter ausgebildet, eine Bremseinrichtung
des Kraftfahrzeuges bzw. des Kraftfahrzeuggetriebes
anzusteuern oder ein Bremsensteuergerät zu veran-
lassen, eine entsprechende Bremsbetätigung auszu-
lösen.

[0032] Der Nebenabtrieb 4 kann im vorliegenden
Fall als stationärer oder instationärer Nebenabtrieb
4 ausgeführt sein. Bei Ausführung als instationärer
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Nebenabtrieb 4 kann das über den Nebenabtrieb 4
antreibbare Zusatzaggregat 5 auch während einer
Fahrt des Nutzfahrzeuges betrieben werden. Vorlie-
gend ist vorgesehen, dass neben einer Ankoppelung
eines stationären Nebenabtriebes 4 auch die Ankop-
pelung eines instationären Nebenabtriebes 4 dann
vorgenommen wird, wenn sich das Kraftfahrzeug zu-
mindest annährend im Stillstand befindet. Dabei wird
durch die Steuerungseinrichtung das in Fig. 2 als Ab-
laufdiagramm dargestellte Verfahren vollzogen, auf
welches nun unter Zuhilfenahme von Fig. 2 einge-
gangen werden soll:
Zu Beginn des Verfahrens ist der Nebenabtrieb 4 ab-
gekoppelt, so dass das Zusatzaggregat 5 während ei-
ner Fahrt des Nutzfahrzeuges nicht angetrieben wird.

[0033] In einem ersten Schritt empfängt die Steue-
rungseinrichtung ein Signal, welches das Ankoppeln
des Nebenabtriebes 4 anzeigt. Dieses Signal kann
von dem Fahrzeugführer beispielsweise durch eine
Betätigung eines Schalter oder Tasters zum Ankop-
peln des Nebenabtriebes 4 erzeugt werden. Liegt ei-
ne derartige Anforderung zum Ankoppeln des Neben-
abtriebes 4 vor, dann wird im Rahmen des Verfah-
rens überprüft, ob die für das Ankoppeln des Neben-
abtriebs 4 erforderlichen Bedingungen erfüllt sind. So
wird als eine Bedingung zunächst geprüft, ob sich
das Nutzfahrzeug im Stillstand befindet. Falls sich
das Nutzfahrzeug nicht im Stillstand befindet, dann
wird durch die Steuerungseinrichtung ein Bremsein-
griff veranlasst, um das Fahrzeug in den Stillstand
zu bringen, wenn eine aktuelle Fahrzeuggeschwin-
digkeit eine vorgegebene bzw. vorgebbare Grenz-
geschwindigkeit nicht überschreitet. Hierzu kann die
Steuerungseinrichtung beispielsweise ein Signal an
ein Bremsensteuergerät ausgeben, welches darauf-
hin die Betriebsbremsen des Nutzfahrzeugs betätigt,
bis der Fahrzeugstillstand erreicht ist. Falls die ak-
tuelle Fahrzeuggeschwindigkeit oberhalb der vorge-
gebenen Grenzgeschwindigkeit liegt, wird das Ver-
fahren zum Ankoppeln des Nebenabtriebes hingegen
beendet. Somit wird der durch die Steuerungsein-
richtung ausgelöste automatische Bremseingriff nur
innerhalb eines vorbestimmbaren Geschwindigkeits-
bereichs zugelassen, vorzugsweise nur bei geringe-
ren Fahrzeuggeschwindigkeiten.

[0034] Wenn der Fahrzeugstillstand erreicht ist, wird
als weitere Bedingung geprüft, ob sich das Kraftfahr-
zeuggetriebe 1 in einer Neutralposition befindet. Falls
sich das Kraftfahrzeuggetriebe nicht in einer Neutral-
position befindet, in dem Kraftfahrzeuggetriebe 1 al-
so aktuell ein Gang eingelegt ist, dann wird durch die
Steuerungseinrichtung ein Auslegen des eingelegten
Ganges veranlasst, welcher dann durch eine ange-
steuerte Getriebeaktuatorik ausgelegt wird.

[0035] Befindet sich das Kraftfahrzeuggetriebe 1 in
Neutralposition, dann wird als weitere Bedingung ge-
prüft, ob die zwischen der Antriebsmaschine AM und

dem Kraftfahrzeuggetriebe 1 angeordnete Trenn-
kupplung TK geöffnet ist. Falls sich die Trennkupp-
lung TK in einem geschlossen Zustand befindet,
wird durch die Steuerungseinrichtung ein Öffnen der
Trennkupplung TK veranlasst. Eine hierbei angesteu-
erte Kupplungsaktuatorik bewirkt schließlich das Öff-
nen der Trennkupplung TK.

[0036] Somit werden gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dann, wenn nach einer Anforderung zum An-
koppeln des Nebenabtriebes 4 durch den Fahrzeug-
führer die für das Ankoppeln des Nebenabtriebes
4 erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt sind, von
einer Steuerungseinrichtung entsprechende Signale
ausgegeben, um die für das Ankoppeln des Neben-
abtriebes 4 erforderlichen Bedingungen automatisch
zu erfüllen.

[0037] Erst wenn die für das Ankoppeln des Neben-
abtriebes 4 erforderlichen Bedingungen erfüllt sind,
wird in einem weiteren Verfahrensschritt das Schalt-
element 3 zur Ankoppelung des Nebenabriebes 4
angesteuert und daran anschließend das Ankoppeln
des Nebenabtriebes 4 überprüft. Falls der Nebenab-
trieb 4 trotz angesteuertem Schaltelement 3 nicht ein-
gelegt werden kann, beispielsweise aufgrund einer
Zahn-auf-Zahn-Stellung der Klauenkupplung, dann
wird das Ankoppeln des Nebenabtriebes 4 durch
dem Fachmann hinlänglich bekannte Verfahren un-
terstützt.

[0038] Bei angekoppeltem Nebenabtrieb 4 überprüft
die Steuerungseinrichtung in einem weiteren Verfah-
rensschritt, ob es sich bei dem angekoppelten Ne-
benabtrieb 4 um einen stationären oder einen insta-
tionären Nebenabtrieb 4 handelt.

[0039] Wird hierbei festgestellt, dass es sich bei dem
angekoppelten Nebenabtrieb 4 um einen stationä-
ren Nebenabtrieb 4 handelt, dann aktiviert die Steue-
rungseinrichtung eine Bremseinrichtung des Kraft-
fahrzeuges, vorzugsweise eine Feststellbremse des
Kraftfahrzeuges. Außerdem wird ein Gangeinlegen
durch die Steuerungseinrichtung gesperrt, womit das
Kraftfahrzeuggetriebe 1 in seiner Neutralposition ge-
halten wird. Da sich das Kraftfahrzeuggetriebe 1 in
der Neutralposition befindet und ein Gangeinlegen
durch die Steuerungseinrichtung gesperrt ist, wird im
Folgenden die Trennkupplung TK geschlossen und
der Nebenabtrieb 4 kann über die Antriebsmaschi-
ne AM betrieben werden. Hierzu kann vorgesehen
sein, dass die Motordrehzahl bzw. das Motormoment
durch die Steuerungseinrichtung gesteuert bzw. ge-
regelt wird. Beispielsweise kann die Steuerungsein-
richtung die Motordrehzahl bzw. das Motormoment
auf einen für den Betrieb des Zusatzaggregats 5 er-
forderlichen Wert anheben oder auf einen maximalen
Wert begrenzen.
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[0040] Wird hingegen festgestellt, dass es sich bei
dem angekoppelten Nebenabtrieb 4 um einen insta-
tionären Nebenabtrieb 4 handelt, dann wird in Abhän-
gigkeit von einer Fahreranforderung ein Anfahrgang
eingelegt, oder das Kraftfahrzeuggetriebe 1 wird in
der Neutralposition gehalten. Bei eingelegtem An-
fahrgang wird in einem weiteren Verfahrensschritt ge-
prüft, ob ein Anfahrwunsch des Fahrzeugführers er-
fasst wird. Als Anfahrwunsch kann beispielsweise ei-
ne Betätigung eines Fahrpedals durch den Fahrzeug-
führer erfasst werden. Dann, wenn bei eingelegtem
Anfahrgang ein Anfahrwunsch erkannt wurde oder
wenn sich das Kraftfahrzeuggetriebe 1 aufgrund der
Fahreranforderung in einer Neutralposition befindet,
veranlasst die Steuerungseinrichtung, dass die zwi-
schen der Antriebsmaschine AM und dem Kraftfahr-
zeuggetriebe 1 angeordnete Trennkupplung TK ge-
schlossen und die Motordrehzahl bzw. das Motormo-
ment auf ein für den Betrieb des Antriebsstrangs bzw.
auf ein für den Betrieb des Nebenabtriebes erforder-
liches Niveau gesteuert bzw. geregelt wird.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeuggetriebe
2 Vorgelege
3 Schaltelement
4 Nebenabtrieb
5 Zusatzaggregat
AM Antriebsmaschine
TK Trennkupplung
HG Hauptgruppe
SG Splitgruppe
BG Bereichsgruppe
AN Antriebsseite
AB Abtriebsseite
VW Vorgelegewelle
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Ankoppeln eines Nebenabtrie-
bes (4) eines Kraftfahrzeuggetriebes (1) während ei-
nes Fahrzeugstillstands, bei dem nach einer Anfor-
derung zum Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) für
das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) erforderli-
che Bedingungen überprüft werden und bei Vorliegen
dieser Bedingungen eine Aktuatorik zum Ankoppeln
des Nebenabtriebes (4) angesteuert wird, dadurch
gekennzeichnet, dass dann, wenn nach der Anfor-
derung zum Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) die
für das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) erforderli-
chen Bedingungen nicht erfüllt sind, zur Erfüllung die-
ser Bedingungen Antriebsstrangkomponenten durch
eine Steuerungseinrichtung angesteuert werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Bedingung für das Ankoppeln
des Nebenabtriebes (4) überprüft wird, ob sich das
Fahrzeug im Stillstand befindet, wobei dann, wenn
sich das Fahrzeug in Fahrt befindet durch die Steue-
rungseinrichtung eine Bremseinrichtung des Fahr-
zeugs bzw. des Kraftfahrzeuggetriebes (1) angesteu-
ert wird, um das Fahrzeug in den Stillstand zu brin-
gen.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der automatische Bremseingriff durch
die Steuerungseinrichtung nur ausgeführt wird, wenn
eine aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit eine vorgeb-
bare Grenzgeschwindigkeit nicht überschreitet.

4.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass als Bedingung
für das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) überprüft
wird, ob sich das Kraftfahrzeuggetriebes (1) in ei-
ner Neutralposition befindet, wobei dann, wenn in
dem Kraftfahrzeuggetriebe (1) ein Gang eingelegt ist
durch die Steuerungseinrichtung eine Aktuatorik des
Kraftfahrzeuggetriebes (1) angesteuert wird, um den
aktuell eingelegten Gang auszulegen.

5.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass als Bedingung
für das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4) über-
prüft wird, ob eine zwischen einer Antriebsmaschine
(AM) und dem Kraftfahrzeuggetriebe (1) angeordne-
te Kupplung (TK) geöffnet ist, wobei dann, wenn die
Kupplung (TK) geschlossen ist durch die Steuerungs-
einrichtung eine Aktuatorik zur Betätigung der Kupp-
lung (TK) angesteuert wird, um die Kupplung (TK) in
den geöffneten Zustand zu überführen.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
richtung bei Erfüllung der für das Ankoppeln des Ne-
benabtriebes (4) erforderlichen Bedingungen die Ak-
tuatorik zur Ankoppelung des Nebenabtriebes (4) an-

steuert und das Ankoppeln des Nebenabtriebes (4)
überprüft.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinrichtung bei ange-
koppeltem Nebenabtrieb (4) überprüft, ob es sich bei
dem angekoppelten Nebenabtrieb (4) um einen sta-
tionären oder einen instationären Nebenabtrieb (4)
handelt.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei angekoppeltem stationären Ne-
benabtrieb (4) zumindest folgende Schritte durch die
Steuerungseinrichtung ausgelöst werden:
– Aktivieren einer Feststellbremse des Kraftfahr-
zeugs;
– Sperren eines Gangeinlegens im Kraftfahrzeugge-
triebe (1);
– Schließen der zwischen der Antriebsmaschine (AM)
und dem Kraftfahrzeuggetriebe (1) angeordneten
Kupplung (TK); und
– Steuern oder regeln eines Motormoments bzw. ei-
ner Motordrehzahl der Antriebsmaschine (AM).

9.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei angekoppeltem instationären Ne-
benabtrieb (4) zumindest folgende Schritte durch die
Steuerungseinrichtung ausgelöst werden:
– Einlegen eines zu einer Fahreranforderung passen-
den Ganges;
– Schließen der zwischen der Antriebsmaschine (AM)
und dem Kraftfahrzeuggetriebe (1) angeordneten
Kupplung (TK), wenn in dem Kraftfahrzeuggetriebe
(1) ein zur Fahreranforderung passender Anfahrgang
eingelegt ist und ein Anfahrwunsch des Fahrzeug-
führers erkannt wurde oder, wenn aufgrund der Fah-
reranforderung das Kraftfahrzeuggetriebe (1) in eine
Neutralposition verstellt wurde; und
– Steuern oder regeln eines Motormoments bzw. ei-
ner Motordrehzahl der Antriebsmaschine (AM).

10.     Steuerungseinrichtung zum Ankoppeln ei-
nes Nebenabtriebes (4) eines Kraftfahrzeuggetriebes
(1) umfassend zumindest eine Empfangsschnittstel-
le, die ausgebildet ist, Signale von Antriebsstrang-
komponenten zu empfangen, eine Auswerteeinheit,
um die empfangenen Eingangssignale bzw. die In-
formation der empfangenen Eingangssingale auszu-
werten und eine Sendeschnittstelle, um Steuersigna-
le an Antriebsstrangkomponenten auszugeben, wo-
bei die Steuerungseinrichtung ausgebildet ist, nach
einer Anforderung zum Ankoppeln des Nebenabtrie-
bes (4) mittels der empfangenen Signale für das An-
koppeln des Nebenabriebes (4) erforderliche Bedin-
gungen zu überprüfen und wobei die Steuerungsein-
richtung dann, wenn dieselbe feststellt, dass die er-
forderlichen Bedingungen vorliegen, eine Aktuatorik
zum Ankoppeln des Nebenabtriebs (4) ansteuert, wo-
bei die Steuerungseinrichtung dann, wenn dieselbe
feststellt, dass die für das Ankoppeln des Nebenab-
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triebes (4) erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt
sind, Antriebsstrangkomponenten ansteuert, um die
für das Ankoppeln des Nebenabtriebes(4) erforderli-
chen Bedingungen zu erfüllen.

11.     Steuerungseinrichtung nach Anspruch 10,
durch welche ein Verfahren nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 2 bis 9 durchführbar ist.

12.     Computerprogrammprodukt mit Programm-
code-Mitteln, die auf einem computerlesbaren Daten-
träger gespeichert sind, um alle Schritte eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 durchzu-
führen, wenn das Computerprogrammprodukt auf ei-
nem Computer oder auf einer entsprechenden Re-
cheneinheit, insbesondere einer Steuerungseinrich-
tung gemäß Anspruch 10, ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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